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Protokoll über die Verhandlungen des
schwei;erischen Forstvereins in Vulle den 17.

und 18. August
Wontag den 17. August, Morgens um 8 '/» Mr.

Sitzung ini Gerichtssaale unter dein Vorsitz des Herrn Präsidenten
Staatsrath Mêraà?.

(Fortsetzung.»

3. Wericht des ständigen Komite's
erstattet von seinem Präsidenten, Herrn Gottharddahndirektor Weber.
Derselbe verdankt vorerst dein Kanton und seinen Vertretern die freund-
liche Aufnahme und zeigt an, daß die Herreu Varsuno, der letztjährige
Präsident und (Äxxoni durch Telegramme ihre Abwesenheit entschuldigt
haben. Dieselben waren schon unterwegs, wurden in Folge eingetretener
Wasserverheerungen in ihre Heimath zurückgerufen.
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Hierauf verliest der Redner folgenden Bericht:

Herr Präsident!
Herren Forstwirthe und Freunde des Forst-

wefen s!

Der schw eiz. F o r stve r ein zählte auf l, Juli 1873 d, I,
vor der Hauptversammlung in Locarno 388 Mitglieder.

In Locarno sind während der Versammlung 49 Tessiner dem Verein
als Mitglieder beigelreten.

Ferner wurden durch das ständige Canute aufgenommen:
lZorol-llsnclrozi, Lümriss à Louvst. Eoulin Bonis, ôangàr
s. Eonvet. Hagmann Carl Gottfried, Bezirksförster in Lichten-
steig. I)r. Heusler, Direktor der Gewerbeschule in Niederurnen.

Dagegen haben wir den Hinscheid von zwei um die Forstwissenschaft

hochverdiente Männer zu beklagen, die unserem Verein als Ehrenmit-
glieder angehörten, nämlich die Herren Oberforstrath Freiherr v. Berg
in Dresden und Forstrath Gebhardt in Cannstadt.

Der Bestand des Vereins auf Juli l874 ist folgender:

I Ehrenmitglieder 6

II. Äktivmitglieder in der Schweiz:
Zürich 20 Vaseiland 4
Bern 47 Schaffhausen 3

Luzern 8 Appenzell A. Rh. 5

Uri 4 Appenzell I. Rh. 1

Schwyz 7 St Gallen 15
Obwalden 5 Grandünden 11
Nidwalden 3 Aargau 23
Glarus 4 Thurgau

Tes sin
5

Z»g 1 70
Waadt 24 Wallis 4

Freiburg 16 Neuenburg 13

Solothurn 15 Genf 1

Baselstadt 6

3t5
III. Aktivmitglieder im Ausland: 8

Im Ganzen 333

Die Hauptversammlung des schweizerischen Forstvereins

vom vorigen Jahr fand am 2. und 3. September in Locarno statt. Be-
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treffend die Verhandlungen wird auf das Protokoll verwiesen. (Februar-

Heft 1874 —
Es wurde ferner beschlossen die Hauptversammlung des Jahres 1874

im Kanton Freiburg abznbalten. Ais Präsident des Vorstandes wurde

gewählt Hr. ssagust, Staatsrath-Direktor des Innern und als Vicepräsident

Herr van Oottrau, Kantonsforst-Jnspektor, beide in Freiburg. Herr
llagust. welcher aus Gesundheitsrücksichten Demission sowohl als Mitglied
des Staatsraths wie auch als Präsident des Vorstandes nehmen mußte,
wurde durch seinen Nachfolger im Amte ersetzt, indem der Vorstand im
Einvernehmen mit dem ständigen Comite Herrn Stantsrath ssbsranla?.-

(Missels ersuchte, das Präsidium des Vorstandes, zu übernehmen, was

derselbe auf verdaukenswerthe Weise zusagte, der Vorstand ergänzte sich

statutengemäß durch Beiziehung der Herren:

Liechti, Bezirksförster in Bülle,
(llasson LaZsim, (lonssillsr municipal à Lulls,
cks Rszmoltl llsnri. sxpert-korsstisr à LribourA

und bestimmte als Festort für die diesjährige Hauptversammlung die

Stadt Bülle.

Das ständige Comite hat drei Sitzungen gehabt in Luzern,
Zürich und Bern und außerdem auf dem Wege der Korrespondenz eine
Reihe von schlußnahmen gefaßt und in Vollziehung gesetzt.

Das Ergebniß der Ve r e i n s r e ch n u n g pro 30. Juni
1874 gestaltet sich wie folgt:

Einnahmen:
Jahresbeiträge 1620. —

Ausgaben:
Passiv-Saldo pro l. Juli 1873 440. 13

Allgemeine Kosten 236. 95

Anbauversnche 52. 65

Zuwachs-Ermittlungen 76 90

Forstjournal 1182. 20

1988 83

Passiv-Solda 368^3^
Durch die Kosten, welche dem Verein durch die Anhandnahme der

Zuwachsermittlungen, der forstlichen Wandervorträge, der Forststatilik :c
erwachsen werden, darf man mit Zuversicht auf entsprechende staatliche

Unterstützungen rechnen, um so mehr als durch den Art. 24 der neuen
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Bundesverfassung dem Bund nun auch eine direkte Mitwirkung im

Forstwesen eingeräumt wird —
D i e K o m in is s o nf ü r Ä n b a u v e r s u ch e mit exotische n

Hotzarten unter dem Präsidium î es Herrn Professor Kopp in Zürich,

hat das Ergebniß ihrer Bemühungen in einem Speciaibericht nieder-

gelegt.

Die Zeitschrift zählt gegenwärtig, incl. Mitgliede, circa 548

deutsche und 21.4 französische Abonnenten.

Es wurde bereits an der Hauptversammlung in Locarno auf die

Nothwendigkeit einer Reorganisation unserer Zeitschrift hingewiesen und

das Comile mit der Untersuchung dieser Frage betraut. — Das Organ
unseres Vereins bedarf einer Reorganisation, weil einerseits dre Verträge,
durch welche die bisherigen Verhältnisse geordnet worden, abgelaufen sind

und weil andererseits die Zahl der Abonnenten so gering ist, daß der

Zweck, den die Zeitschrift erfüllen soll, nicht errreicht wird.
Um die Angelegenheit gründlich prüfen zu können und um der

Hauptversammlung selbst Gelegenheit geben zu können, sich in dieser

wichtigen Frage anszusprechen, hat das Comite vorerst eine Verlängerung
des Vertrags mit Herrn Buchdrucker Hegner in Lenzburg angestrebt und
nach schwierigen Verhandlungen gegen eine Mehrleistung von 30t) Ar.
eine solche Verlängerung bis 31. Dezember 1814 erzielt.

Hierauf hat das Comite die Frage der Reorganisation einer besondern

Kommission zur Prüfung und Antragstellung unterbreitet, bestehend ans

den Herren Kautansoberfärster Rinicker in Aaran, Itonlot, Kantonsforst-
Inspektor in Ncnenbnrg, Schwyter, Kantonsforstmeister in Franenfeld.

Diese Kommission hat dem Comite einen schriftlichen Bericht mit
Anträgen eingereicht und es wird dieser Bericht nebst den Antrügen des

ständigen Comites Gegenstand einer besondern Verhandlung bilden, welcher

in die Tagesordnung vom 17. August einzureihen sein wird.

Betreffend die Organisation der Z u w a ch s e r m itt -

lnngen hat die Forstversammlnng in Locarno, in Berücksichtigung,
daß die Kenntnisse des Znwachsganges unserer Waldbestände zur Fest-

stellnng der Untriebzeit und zur Ermittlung des nachhaltigen Ertrages
der Wälder unbedingt nöthig sei, beschlossen, eine Einladung an sämmtliche

Forstbeamte der Kantone und Gemeinden zu erlassen, sie möchten sich

an der Sammlung des Materials zur Aufstellung von Erfahrungstafeln
nach besten Kräften betheiligen Sie genehmigte bei diesem Anlaß die

von einer Specialkommisnon, unter dem Präsidium des Herrn Professor
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Landolt entworfene Instruktion für Sammlung und Zusammenstellung
von Material zu Erfahrungstafeln,

Nach dieser Instruktion soll die Sammlung des Materials durch
die Kantons- und Gemeindeforstbeamten auf Kosten der betreffenden

Verwaltungen erfolgen, während dessen Zusammenstellung und Verar-
beitung durch eine mit der Forstschule zu verbindende Versuchsanstalt
bewirkt werden soll. Um die Aufgabe für den Anfang möglichst einfach

zu gestalten, soll das Hauptaugenmerk zunächst auf annähernd normale
reine Bestände gerichtet und unter diesen — nur praktischen Rücksichten

— den 60—100 jährigen Beständen eine besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. —

In Vollziehung dieser Schlußnahme bat das ständige Comite den

Druck und die Uebersetzung dieser Instruktion angeordnet und mit Kreis-
schreiben vom 30. Nov. circa 300 Exemplare an die kantonalen Ober

forstämter der deutscheu Kantone versandt; die französischen Exemplare
sind letzter Tage angelangt und werden beförderlichst ebenfalls versandt
werden.

Betreffend die Organisation der forstlichen Wander-
vorträge hat das Comite an die kantonalen Oberforstämter ein Kreis-
schreiben gerichtet mit der Einladung, sie möchten demselben gefälligst

diejenigen Forstmänner Ihres Kantons bezeichnen, welche allfällig geneigt

wären, solche Vorträge zu übernehmen. Das Comite wird die eingehenden

Rückänßerungen sammeln und in einer spätern Versammlung über das

Ergebniß dieses Schrittes einläßlichen Bericht erstatten.

Betreffend die schweizerische Forst statist ik haben verschiedene

Verhandlungen mit kantonalen Behörden stattgefunden und das Comite

hat daraus die Ueberzeugung geschöpft, daß die Mitwirkung mehrerer
kantonalen Behörden nicht ausbleiben wird, wenn dem Unternehmen die

im Programm vom 30. November 1872 vorgesehene Unterstützung des

Bundes gesichert werden kann.

Die neue Bundesverfassung ist am 19, April d. I. von der

großen Mehrheit des Schweizervolkes und der Stände angenommen
worden und damit ist auch der Artikel 24, welcher die Wasserbau- und

Forstpolizei im Hochgebirge dem Bund unterstellt, in Kraft getreten und

zwar wörtlich in der Fassung, wie er von unserer Hauptversammlung in
Ölten am 19 Februar 1871 vorgeschlagen wurde.

Soll diese wichtige Errungenschaft diejenigen Früchte bringen, welche
die Freunde des Forstwesens davon erwarten, so muß dahin getrachtet
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werden, dak in der Ausführung dieses Artikels ein einträchtiges Zu-
sainmeuwirken von Bund und Kantonen zu erzielen, verbunden mit der

freiwilligen Thätigkeit und Mitwirkung aller schweizerischen Forstmänner
und Freunde des Forstwesens.

Die Initiative fällt nun in erster Linie den Bundesbehörden zu,
doch hat das Konnte nicht ermangelt in der angegebenen Richtung thätig
zu sein und der Präsident desselben ist beauftragt der Versammlung über

diesen Gegenstand und den dermaligen Stand der Angelegenheit einen

besondern Bericht zu erstatten.

Das Comite beabsichtigt im Laufe dieses Jahres eine zweite
Konferenz der kantonalen Forstverwnltnngen einzuleiten,
einerseits um über die seiner Zeit in Ölten erhaltenen Austrage zu

referiren und andererseits um daS Verhältniß zu besprechen, welches sich

in Zukunft auf forstlichem Gebiet zwischen Bund und Kantonen gestalten
wird. — Auf diese Konferenz hat Herr Kantonsforstmeister Fankhauser
in Bern ein Referat über Errichtung von forstlich-mete orologi-
scheu Stationen übernommen.

Der Verkehr in it andern schweiz. Vereinen hat sich auf
einige wenige Korrespondenzen beschränkt

Hochachtungsvollst

Luzern den 10. August 1874.

Namens des ständigen Comites:

Weber.

Der ii? Bttlle den 17. August 1874 versammelte Forstverein ge-

nehmigte und verdankt den Bericht des ständigen Comite's, der Geschäfts-

Prüfungskommission und der Komission für Anbauversuche mit exotischen

Holzarten.

Für den Vorstand:
Der Sekretär: Der Präsident:
H. Lichte. Nllàraula.?.

Bülle den 17. August 1874.
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H e r r P r ä si d e n t: Da keine Anträge gestellt worden sind, so

wird, wenn Niemand das Wort verlangt, in der Tagesordnung fort-
gefahren,

4, Bericht der Mechnungsprüfungskommission.

Herr Professor La n d ott in Zürich, Die Kommission

für die Prüfung der Rechnung und des Jahresberichtes des ständigen
Comite's hat die Akten einer genauen Durchsicht unterworfen und kann

Ihnen mit Befriedigung mittheilen, daß Alles in bester Ordnung gefun-
den worden ist. Ich trage im Namen der Kommission darauf an, es

möchte die letzte Jahresrechnung und der Jahresbericht dein ständigen
Comite unter bester Verdaukuug seiner Bemühungen abgenommen und

genehmigt worden.

Dieser Antrag wird von der Versammlung ohne Widerspruch ge-

nehmigt.

S. Bericht der Kommission für Snöauversuche mit exotischen

Holzarten.

Wegen Abwesenheit des Präsideuten verliest Herr Kantonsforst-
inspektor Coaz den folgenden Bericht:

Der Samenverkehr und die Auskunftsertheilung an die Samen-
besteller haben auch im Berichtsjahre die Kommission in sehr erheblichem

Maße en Anspruch genommen. Es kamen uns Bestellungen zu aus

den Kantonen Aargau, Appenzell, Bern, Freiburg, St. Gallen, Luzern,

Schaffhausen, Solothurn, Tlmrgau, Waadt und Zürich für Sämereien

von über 4V verschiedenen Holzarten. Auch aus Italien langten wieder

wie im vorigen Jahre, Ansuchen zu Samenlieferungen ein.

Die Kommission hat sich bemüht, allen eingegangenen Bestellungen
im ganzen Umfange entsprechen zu können. Es ist ihr dies auch für
die weit überwiegende Zahl der verlangten Sämereien gelungen i wo
dies nicht der Fall war, lag der Grund darin, daß in diesem Frühjahre
von den betreffenden Holzarten frischer Samen von guter Qualität nach

den von uns den Samenhandlungen gestellten Bedingungen nicht er-

hältlich war.
Eine bedeutende Erschwerung des uns obliegenden Samengeschäftes

tritt alljährlich dadurch hervor, daß die Bestellungen häufig sehr ver-
spätet eingehen und vielfach Nachsendungeu nothwendig werden. Es ist
indessen diesem Uebelstande schwer abzuhelfen, da von den Samenhaud-
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luugeu immer erst im Januar die Samenverzeichnisse an uns gelangen
und in Folge dessen die Einladung zur Samenbestellung mit Vorlage
des Samenverzeichnisses erst im Februar in der schweiz. Forstzeitung
erlassen werden kann.

Die an uns gelangten Berichte über das Ergebniß der vorj, und

diesjährigen Aussaaten lauten in der Mehrzahl günstig, namentlich aber

von daher, wo möglichste Sorgfalt in der Zurüstuug der Saatbeets, in
in der Aussaat und im Schutze der Sämlinge gegen Frost und Hitze

angewendet wurde.

Wir ersuchen dringend um weitere Berichterstattungen, um endlich

in die Lage zu kommen, über das Gesammtergebniß der bisher in der

Schweiz angestellten Anbauversuche berichten zu können.

Schon mehrfach ist das Ansuchen an uns gestellt worden, auch für
den Bezug von Setzlingen exotischer Holzarten die Vermittlung über-

nehmen zu wollen. Die Kominission glaubt, nunmehr auch diesen Wün-
scheu, so weit möglich, Rechnung tragen zu müssen und wird sich daher

bestreben, die inländischen Bezugsquellen ausfindig zu machen, aus denen

Setzlinge exotischer Holzarten in guter Qualität und zu mäßigen Preisen
erhältlich sind Sie hofft, dahin zu gelangen, schon für das kommende

Jahr dein Samenverzeichnisse gleichzeitig ein Verzeichnis der Setzlinge
mit Angabe der Bezugsquellen und der Preise in der schweiz Forst-
zeitung vorlegen zu können. Für diese Zwecke richten wir an die schweiz,

Forstmänner, welche sich mit der Erziehung exot, Holzarten befassen, die

Bitte, von ihren auf nächstes Frühjahr zum Verkaufe disponibel» Setz-

liugen bis spätestens Ende Dezember l. I, ein Verzeichniß an Unter«

zeichneten einreichen und in demselben neben Holzart, Anzahl der Setz-

linge und Preis auch die Größe der Pflanzen bezeichnen zu wollen. Für
unsere Anbau versuche sollen nur Setzlinge, aus Samen erzogen, An-
wendung finden.

Zur möglichsten Berücksichtigung beim Anbau ausländischer Holz-
arten im Walde empfehlen wir von den Nadelhölzern in erster Linie:
.^bisz lslorüinaaniana und von den Laubhölzern Earxa alba. und

Husrcus alba, diese 9 ausländischen Holzarten verdienen in vollem Maße
die Einbürgerung in den schweiz, Waldungen, Bezüglich Lchiss idîorà-

raanniaua, welche allgemein von den Gärtnern zu den schönsten Nadel-

hölzern gezählt wird, heben wir zur Ergänzung unseres frühern Berichtes
über diese Holzart nach hervor, daß die kaukasische Weißtanue bei uns
auch in dem Winter von 1871/72, dep ganz außerordentliche Kältegrade
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brachte (in Zürich 'chou im Dezember — 20 "0.) und viele exotische Holz-

arten (darunter schon 8 — 10 Fuß hohe), zum Absterben brachte, gar
nicht gelitten hat und daß sie von den Frühlingsfrösten weit weniger
beschädigt wird als die einheimische Weißtanne, Auch in der Qualität
des Holzes soll die kaukasische Weißtanne, nach den Berichten aus ihrer
Heimat, unsere Weißtanne übertreffen.

Die spanische Weißtanne, ^bies Rinsapo, ist im Kalkgebiete zur
Erziehung eines Windmantels sehr zu empfehlen Keine andere Holzart
ist hiestir in gleichem Maße geeignet.

Voir den Cedernarten verdient nach deir gemachten Erfahrungen

für den Anbau im Walde bei uns nur noch Eoärus atlantioa etwelche

Berücksichtigung.
Die Ausgaben der Kommission, welche auf Rechnring des schweiz.

Forstvereines fallen, betragen im Berichtsjahre Fr. 32. 65 Cts.

Zürich im Juli 1874.
Der Präsident der Kommission:

I. Kopp

Herr Präsident: die Diskussion über diesen Bericht ist eröffnet.

Herr Kreisförster Baldinger: Ich bin mit dem Antrag der

Kommission, auch den Bezug von Pflänzlingen exotischer Holzarten zu

vermitteln, vollständig einverstanden, um so mehr, als die Saaten häufig
mißlingen, wie ich es selbst erfahren habe. Oft läßt man sich dadurch

entmnthigen und von sortgesetzten Versuchen abschrecken. Ich möchte

die Versammlung anfragen ob es nicht zweckmäßig wäre, wenn sich die

Kommission behufs Erziehung von Pflanzen exotischer Holzarten mit
einer Forstverwaltung verständigte.

Herr Forstinspektor Koch übersetzt und unterstützt den Antrag des

Hrn. Baldinger, welcher von der Versammlung angenommen wird.
Herr Präsident: Ich ersuche nun Herrn Direktor Weber

seinen

6. Bericht über die Ausführung des Art. 34 der neuen
Bundesverfassung zu verlesen.

Herr Direktor Weber bittet um Nachsicht, da ihm die Zeit zu
der Arbeit karg zugemessen war und verliest hierauf folgenden Bericht:

Am 19 Februar 1871 hat der schweizerische Forstverein in einer

außerordentlich einberufenen Hauptversammlung und nach Vorberathung
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durch einen engern Ausschuß beschlossen, der Bundesversammlung einen

Borschlag über die Alisdehnung der Bundeskampetenzen in Sachen der

Wasserbau- und Forstpolizei einzureichen und um möglichst unverkümmerte
Aufnahme desselben in die revidirte Bundesverfassung nachzusuchen. Der
Vorschlag lautete:

„Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die
Wasserbau- und Forstpolizei im Hochgebirge,"

„Er wird die Korrektion und Verbamung der Wild-
wasser und die Aufforstung ihrer Quellengebiete un-
ter stützen u nd die nöthigen schützen den Bestim m u n ge n

zur Erhaltung dieserWerke und der schon vorhandenen
Waldungen aufstellen.

Das Konnte hat diesen Vorschlag in einein Memorial begründet
und dasselbe der Revisionskommission der eidgenössischen Räthe eingereicht.
Der Vorschlag hat die Klippen der Kommissionsberathungen und der

Verhandlungen in beiden Räthen glücklich passirt, um dann gemeinsam
mit den übrigen Reformen des ersten Vcrfassungsentwurfes am 12. Mai
1873 zu stranden, zum zweiten Mal in die Wogen der Nevisionsbera-
thungen gezogen, gelangte er mit der neuen Bundesverfassung am 19,

April 1874 zur unveränderten Annahme,

Durch alle Stadien seiner Genesis erfreute sich der Forstartikel der

ungetheilten Gunst der Räthe, es verdient dies hervorgehoben zu werden,

einerseits weil es uns zu der Hoffnung berechtigt, daß auch der Aus-
führung eine kräftige und nachhaltige Fürsorge zu Theil werde und

andererseits weil es den Forstmännern und den Freunden des Forst-
wesens die Pflicht auferlegt, nach Kräften mitzuwirken, um das glücklich

begonnene Werk zu fördern, Jeder in seinem Kreise,

Schon im Monat März, als die Annahme der neuen Verfassung
bereits als gesichert augesehen werden konnte, beschäftigte sich das Komite

unter Beiziehung der Herren Professoren der Forstschule einläßlich mit
der Frage der künftigen Ausführung des Forstartikels. Man besprach

die Mittel und Wege und einigte sich, dahin zu wirken, daß der Bund
neben den gesetzgeberischen Aufgaben in Sachen derWasserbau- und Forst-

polizei auch die Organisation des forstlichen Versuchswesens und die

Forststatistik zum Gegenstand seiner Obsorge machen möchte.

Mit Schreiben vom 12, Mai wurde ich vom Vorsteher des eidg.

Departement des Innern, Herrn Bundesrath Kuüsel, beauftragt, ihm
meine Ansichten über die Anhandnahme und das Vorgehen in dieser
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Angelegenheit mitzutheilen. Im Einklang mit den in der Komitesitzung

vom 23. März besprochenen Grundzügen reichte ich am 21. Mai meine

Vorschläge ein in Form von zwei Entwürfen, nämlich:

1. Ein Projekt-Beschluß über Niedersetzung einer Kommision, ent-

haltend gleichzeitig das Programm der Vorlagen an die eidg Räthe.

2. Projekt - Bundesbeschluß über Errichtung eines eidg. Forst-

Inspectorats.

Der erste Entwurf lautete folgendermaßen:

Art. 1.

Es wird uuter Leitung des Departements des Innern eine Kom-

mission von 7 Mitgliedern niedergesetzt zur Einleitung und Vorberathung
der durch die Ausführung des Art. 24 der Bundesverfassung nöthigen

Vorlagen.

Art. 2.

Zu diesen Vorlagen gehören zunächst:

1. Beschluß über die Errichtung eines Forstinspektorats;
2. Gesetz über die Wasserbaupolizei im Hochgebirge;
3. Gesetz über die Forstpotizet im Hochgebirge;
4. Beschluß über Feststellung der Zone, welche den Bestimmungen

der beiden obengenanmen Gesetze zu unterstellen ist;
5. Beschluß über Aufnahme einer schweiz. Forststatistik;
6. Beschluß über die Organisation des forstlichen Versuchswesens.

Art. 3.

Das Departement des Innern bestimmt bie Reihenfolge der Vor-
lagen.

Art. 4.

Die Kommission hat außerdem alle ihr vom Departement zugewie-
senen Geschäfte zu begutachten.

In dem Begleitschreiben wurde zur Begründung dieses Entwurfes
hervorgehoben, daß die Niedersetzung einer Kommission wünschbar sei,

um auf diesem Wege eine Fühlung zwischen der eidgen. Forstpolizeiver-
waltung und den kantonalen Forstbehörden, sowie mit den freiwilligen
außeramtlichen Bestrebungen für Förderung des Forstwesens zu ver-
Mitteln, daß es ferner wünschbar sei, daß alle die in Art 2 enthaltenen
Vorlagen von der nämlichen Kommission vorberathen werden, indem dies
den nicht zu unterschätzenden Vortheil biete, daß der innere Zusammen-
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hang, in welchem alle diese'Materien zu einander stehen, auch in den

gesetzgeberischen Vorlagen seinen Ausdruck finde und daß es endlich an-
gezeigt sein möchte, bei der Znsammensetzung der Kominission eine billige
Vertretung der beiden fachlichen Richtungen der Forstmänner und der

Wasserbautechniker eintreten zu lassen.

Die Nothwendigkeit der Errichtung eines Forstinspektorats (Ziffer l

des Programms) bedarf keiner weitläufigen Begründung, ein zentrales
Organ für das Forstwesen muß geschaffen werden und am natürlichsten
wird es sein, wenn man sich an das Gegebene anschließt und dem Forst-
Inspektors eine dem bereits bestehenden Baninspektorat coordinirte Stellung
anweist und demselben vorerst auch die nämliche Organisation gibt, indem

man einen Forstinspektor anstellt und demselben einen Adjunkten beiordnet.
Eine solche Vorlage wird in den Räthen voraussichtlich keinen Anstand
finden.

Der Erlaß von gesetzlichen Bestimmungen über Wasserbau- und

Forstpolizei (Ziffer 2 und Z des Programms) ist in Art. 24 der Ver-
fassung geradezu vorgeschrieben, es wird daher in beiden Richtungen die

Frage zu prüfen und zu entscheiden sein, wie weit die Gesetzgebung des

Bundes auszudehnen sei und ob einzelne Theile, und wenn ja, welche

Theile der Gesetzgebung den Kantonen verbleiben sollen, und endlich

wie es mit der Vollziehung der daherigen Bestimmungen gehalten

sein soll.

Es wird zweifelsohne zweckmäßig sein, ans den beiden Gebieten

(Wasserban und Forstpolizei) die nämlichen Grundsätze zu befolgen, um-
somehr, da beide in ihren Zielen und theilwcise auch in den Mitteln
vielfach in einander greifen.

Es können in dieser Beziehung sehr verschiedene Wege eingeschlagen

werden, es kann der Bund für die Hochgebirgsgegenden sehr einläßliche

Gesetze über die Wasserbau- und Forstpolizei erlassen, die sowohl die

höhere, wie die niedere Polizei umfassen, so daß den Kantonen nur noch

der Erlaß von bloßen Polizeireglementen verbleiben würde, — es kann

sich aber der Bund auch darauf beschränkten, nur die Fragen der höhern

Wasserbau- und Forstpolizei gesetzlich zu normiren und den Kantonen
die Gesetzgebung über die'niedere Polizei zu überlassen, immerhin in dem

Sinn, daß die Kantone nichr nur das Recht, sondern auch die Pflicht

zum Erlaß solcher gesetzlichen Bestimmungen hätten und daß die daherigen
Erlasse dein Bundesrath zur Genehmigung unterstellt werden müssen. —
Ueber die Grenzlinie, welche hier im Interesse der Sache gezogen werden
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sollte, habe ich mir noch keine abschließliche Meinung gemacht; nur dar-
über bin ich vollkommen im Reinen, daß es ein großer, ja unter Um-
ständen verhängnißvoller Mißgriff wäre, wenn man weitgehende, gesetzliche

polizeiliche Bestimmungen aufstellen würde, denen man nachher nicht in
vollem Umfang Nachachtung verschaffen könnte.

Unter allen Umständen sollte dahin gewirkt werden, daß dem Bund
durch das Gesetz das Recht eingeräumt wird, die Kantone zur Anstellung
eines technisch-gebildeten Forstpersonats zu verpflichten. - - Unter dieser

Voraussetzung neige ich mich mehr der Ansicht zu, den Kantonen das

Gesetzgebungsrecht über die niedere Wasserbau- und Forstpolizei zu belassen

und einstweilen nur die volkswirthschaftlich wichtigsten Grundsätze durch

Bundesgesetze zu normiren.

Betreffend die Feststellung der Zone (Ziffer 4 des Programms) setze

ich voraus, daß dieselbe nach Einvernahme der kantonalen Behörden
durch ein Vundesgesetz festgestellt werde.

Es braucht wohl keines besondern Nachweises, daß die Aufnahme
der schweiz. Forststatistik (Ziffer 5 des Programms) nothwendig wäre;
der Verein hat dies durch verschiedene Schlußnahmen anerkannt, aber

ebenso gewiß ist, daß die Ausführung dieses schönen Werkes ein frommer
Wunsch bleiben wird, wenn der Bund demselben seine Mitwirkung und

seine Unterstützung versagen sollte; aus diesem Grunde wurde auch diese

Frage in das Programm aufgenommen.

Zur Begründung des Vorschlages, betreffend die Organisation des

Versuchswesens (Ziffer 6 des Programms) wurde darauf hingewiesen,
daß sich die Schweiz in den letzten Jahren auf diesem Gebiete bereits
einen guten Namen erworben habe, daß sie sich ihren Ruf erhalten und

denselben noch befestigen sollte, indem die Bestrebung einzelner Kantone

verallgemeinert und organisch verbunden würden. — Es wurde ferner
geltend gemacht, daß es sich auf diesem Gebiet weniger darum handeln

würde, gesetzgeberische oder selbst administrative Maßnahmen zu treffen,
sondern vielmehr darum, die Thätigkeit der kantonalen Forstbehörden,
des Forstvereins und einzelner Männer der Forstwissenschaft zu er-

muthigen, die daherigen Bestrebungen zu unterstützen, in ihren Haupt-
ergebnissen zusammenzufassen und in geeigneter Forin für die Praxis und

für die Wissenschaft zu verwerthen. — Es wurde ferner hervorgehoben,

daß eine Bethätigung in dieser Richtung zu den dankbarsten Aufgaben
der Zentralbehörde gehören würde, weil sie hier mit Kreisen zuthun habe,
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die selbst mit Liebe und Aufopferung für die Sache arbeiten und jede

Förderung der daherigen Zwecke mit freudigem Herzen begrüßen.
Das eidgen. Departement des Innern hat hierauf eine gemischte

Kommission einberufen, bestehend ans den Herren Professor Landolt,
Kantonsforstinspektor Coaz, Kantonsforstmeister Fankbauser, eidgen. Bau-
Inspektor v Salis, Professor Kullmanu und ihrem Referenten. Diese

Kommission hat am 28 Juli unter dein Vorsitz des Herrn Bundesrath
Knüsel das oben entwickelte Programm berathen.

Diese Kommission pflichtete in allen wesentlichen Punkten dem

Programm bei und man einigte sich dahin, daß der nächsten Bundes-

Versammlung zunächst ein Gesetzesentwurf über die Errichtung eines

Forstinspektorats vorgelegt werden solle und daß in der begleitenden

Botschaft eine einläßliche Erörterung der Zielpunkte sowie der Mittet und

Wege zur Erreichung derselben enthalten sein soll.

Das Comite glaubte dem Verein schuldig zu sein über den Stand
dieser Frage Auskunft zu geben; es hat mich beauftragt dies zu thun
und ich habe nur ein Vergnügen daraus gemacht, demselben durch dieses

Referat nachzukommen.

Herr Professor Landolt: Meine Herren! Ich beantrage der

Versammlung, den Bericht, den sie gehört haben, zu verdanken und
lade Sie ein, allfällige entgegengesetzte Ansichten zu äußern. Ich glaube
nicht, daß sich die Diskussion heute schon auf die Organisation der eidg.

Oberaufsicht erstrecken könne.

Herr Kreisförster Bald in g er: Der Forstvereiu hat die Pflicht
in dieser wichtigen Angelegenheit die Initiative zu ergreisen und Alles,
zu thun um ans den Beschluß der Bundesversammlung einen günstigen
Einfluß auszuüben. Ich hätte über diesen Gegenstand einige Bemerkun-

gen zu machen, wünschte jedoch, es möchte Herr Landolt vorerst von
seinem Projekt Kenntniß geben.

Herr Professor Landolt: Es scheint mir das Projekt über die

zukünftige Organisation der Oberaufsicht, das erst verbreitet wird gehöre

vorerst vor den Bundesrath; der Forstverein kann sich heute nur über
die allgemeinen Grundsätze aussprechen, die Herr Weber in seinem

Referate mitgetheilt hat.

Herr B aldin ger: Ich erkläre mich mit dem Herrn Vorredner
einverstanden und will nun meine Mittheilungen machen. Es ist mir
in dem Referate des Hrn. Weber aufgefallen, daß darin die Aufsicht
über die Jagd und Fischerei fallen gelassen wurde, da doch diese Aufsicht



- l99 —

wie der Schutz der Vögel auch unter die Oberaussicht des Bundes ge^

Hort. Man sollte diese Gebiete vereinigen, denn man wird doch nicht

besondere Jagd-Inspektoren u. s. w. aufstellen wolle».

Herr Direktor Weber: Zur weitern Aufklärung theile ich mit,
daß bei Gelegenheit der nächsten Bundesversammlung dringend etwas

geschehen muß, und da scheint es mir es müssen die wichtigsten Fragen

zuerst an die Reihe kommen. Von gGßter Bedeutung ist nun zunächst

die Gründung eines eidgenössischen Juspektoralcs. Es wäre unmöglich

gewesen, über Jagd, Fischerei w. eine Vorlage in Gesetzesform zu

inachen, da mau der Ansicht ist, es so ll zuerst in der Presse, im Forst-
verein rc. die Angelegenheit besprochen werden. Die Frage über die

Aufsicht der Jagd und Fischerei verlangt, noch mehr besprochen und

diskutirt zu werden, wenn man zu einem guten Ziel und befriedigen-
den Abschluß gelangen will.

In einem Programm des Berichterstatters war die Aufsicht der

Jagd und der Fischerei auch erwähnt und es wird diese Frage vom De-
partement des Innern einer Konimission zur nähern Prüfung zugewiesen
werden.

Herr Bald in g er erklärt sich damit befriedigt, verlangt aber daß
die Angelegenheit dem Forstvereiu vorgelegt und daß eine Kommission
erwählt werde, welche dem Forstverein bezügliche Anträge zu machen

habe. —

Herr Direktor Weber: Ich habe nichts dagegen, wenn eine be-

sondere Kommissim gewählt wird, indessen scheint es mir korrekter zu
sein, das ständige Comite damit zu beauftragen, welches zu geeigneter

Zeit eine außerordentliche Versammlung einberufen würde, wie das z. B.
im Jahr 1872 mit Bezug auf die Vorlage des Art 24 der Bundesver-
fassungsrevision geschehen ist Das Comite wäre für rechtzeitige Publi-
kation der Akten besorgt.

Herr B aldin ger: Ich bin mit der Einberufung einer außerordent-
lichen Versammlung einverstanden, wünsche aber, daß gleichwohl eine

Kommission gewählt werde zur Prüfung und Berichterstattung übe? die

Ausführung des Art 24 der Bundesverfassung. Es müssen möglichst
viele ihre Ansichten aussprechen können und es kann daher die Kommission

nicht zu zahlreich sein.

Herr Prof.ssor Bertholet übersetzt den Antrag des Hrn. Baldinger,
worauf zur Abstimmung geschritten wird.
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Dsr Antrag des Herrn Weber vereinigt 23 Stimmen,
derjenige des Herrn Baldinger 14 „

Ersterer ist somit angenommen,
Herr Kantonsforstinspektor koulst (französisch): Meine Herren!

Bei diesem Anlasse ertaube ich mir der Versammlung zu beantragen,
sie möge beschließen, das Comite sei gehalten, seinen Bericht so frühzeitig
zu veröffenttichen, daß jedes Mitglied der Gesellschaft sich hinreichend vor-
bereiten könne, um an ber Discussion Theil zu nehmen.

Dieser Antrag wird ohne Einsprache angenommen,

7. Malst des ständige» Komite's
Herr Direktor Weber: Ich habe Ihnen anzuzeigen, daß Herr

Forstexperte killiàocl^ seinen Austritt erklärt hat und eine Wiederwahl
ablehnt, weil er doch nur selten den Sitzungen beiwohnen könne.

Herr Präsident: Meine Herren! Ich ersuche Sie, Vorschläge

zu inachen.

Herr Professor Landolt schlügt Herrn Weber vor ; HH, äs Lnussurs
und Funkhäuser schlagen Herrn Coaz als Lies Mitglied vor und zum
Dritten wird von Herr» Landott Herr Kantonsforstinspektor koulst
vorgeschlagen.

Herr ko nist: Ich bin von diesem Vorschlage sehr überrascht,
indem ohne Zweifel viele andere, ältere Mitglieder des Vereins eher be-

rufen sind, diese Stelle zu bekleiden.

Bei der nun erfolgenden Abstimmung werden die Herren Weber,

Coaz und koulst einstimmig für eine Periode von 3 Jahren gewählt.

Herr Direktor Weber: Meine Herren! Ich danke Ihnen für das

erwiesene Zutrauen und werde es versuchen, das Schifflein des schweiz.

Forstvereins noch ein Stück weiter zu leiten.

8. Wahl des Wersammkungsortes für 1873 und Srnennung
des Wrästdenten und Wice-H'räsidenten des Lokak-Komite's.

Herr Gotthardbahn-Direktor Weber: Meine Herren! In Folge
einer Besprechung mit mehreren Vereinsmitgtiedern erlaube ich mir den

Vorschlag zu machen, die nächste Versammlung in Zürich abzuhalten und

die Wahl des Festortes dem Lokatcomite zu überlassen.

Herr Kantonsforstinspektor koulst: Ich möchte anfragen, ob es

üblich ist, die Versammlung abwechselnd in der deutschen und französischen

Schweiz abzuhalten?

Herr Weber bejahte die Frage?
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Herr Professor L a n d olt schlägt zum Präsidenten Herrn Regiernngs-

rath Walder in Zürich vor.
Zum Vice-Präsidenten wird vou Herrn Fankhauser Herr Professor

Landolt vorgeschlagen.

Diese Anträge werden ohne Einsprache zum Beschluß erhoben.

9. IZericht üöer die Neorganisation der Deremsschrift.

Herr Direktor Weber: Da die schweizerische Zeitschrift für das

Forstwesen unter den bestehenden Verhältnissen nicht mehr herausgegeben
werden kann, so hat das ständige Comite im April l. I. eine Kommission
bestellt ans den Herren Kantonsoberförster Riniker in Aaran, Forstmeister

Schwpter in Franenfeld und Kantonsforstinspektor Konlot in Neuenbnrg
und dieselbe beauftragt, die Verhältnisse der schweizerischen Forstzeitschrift

zu untersuchen und Vorschläge über deren zukünftige Gestaltung zu machen.

Da der Herr Berichterstatter abwesend ist, so eZuche ich Herrn Liechti
den Bericht dieser Kommission zu verlesen.

An das ständige Gomite des schweizerischen

Jorstvereins.

Tit.
Durch Schreiben vom 13. April 1874 hat der Präsident des ständigen

Comite des schweizerischen Forstvereins, Herr Gotthard-Direktor Weber

in Lnzern den Unterzeichneten den Auftrag ertheilt, die Verhältnisse der

schweizerischen Forstzeitschrift zu untersuchen und bis Anfang Mai Vor-
schlüge über deren zukünftige Gestaltung zu inachen.

In Erledigung dieses Auftrages hat die Kominission, nachdem sie

sich bei der derzeitigen Redaktion des Organes einige Aufschlüsse hat
geben lassen, in 2 Sitzungen die bezüglichen Fragen behandelt und erlaubt
sich nun, Ihnen beifolgend Bericht und Anträge zu unterbreiten.

Der im Jahr 1843 gegründete schweizerische Forstverein, welcher die

Hebung des vaterländischen Forstwesens sich zur Aufgabe gesetzt hat,
überzeugte sich bald von der Nothwendigkeit eines Vereinsorganes, welches
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